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	[Empfänger]

	[Absender]
[Datum]


Steuer-Nr.:

[Bescheid] vom [Datum]
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen  FORMDROPDOWN 
 lege/n ich/wir
E i n s p r u c h

ein.

Wir stellen den Antrag, bei unseren Mandanten die Rentenversicherungsbeiträge in voller Höhe als (vorweggenommene) Werbungskosten zu berücksichtigen.

Bis zur abschließenden Entscheidung des BFH, in dem in der Begründung bezeichneten Revisionsverfahren, beantragen wir Ruhen des Rechtsbehelfsverfahrens gemäß § 363 Abs. 2 AO. 

Begründung:

Die von unseren Mandanten entrichteten Beiträge zur Rentenversicherung sind in der Einkommensteuerfestsetzung lediglich als beschränkt abziehbare Sonderausgaben berücksichtigt worden.

Beim Bundesfinanzhof (BFH) ist derzeit unter dem Aktenzeichen X R 11/05 ein Revisionsverfahren anhängig, ob Rentenversicherungsbeiträge aufgrund der geänderten Besteuerung der Renten nach dem Alterseinkünftegesetz nicht mehr als Sonderausgaben, sondern als (vorweggenommene) Werbungskosten zu den Einkünften nach § 22 EStG zu beurteilen sind und ob diese geänderte rechtliche Beurteilung auf alle noch offenen Fälle anzuwenden ist.

Nach dem Beschluss des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 23. Mai 2005, Az.: 7 S 4/03, kommt die Berücksichtigung der Rentenversicherungsbeiträge als vorweggenommene Werbungskosten in Betracht, da nach dem Eingangssatz des § 10 Abs. 1 EStG („Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten sind“) rechtslogisch vorrangig zu prüfen ist, ob Rentenversicherungsbeiträge (vorab veranlasste) Werbungskosten sind. Des weiteren ist im Hinblick darauf, dass der auf die abzuführenden Rentenversicherungsbeiträge entfallende Teil des Bruttoarbeitslohns für den Arbeitnehmer wirtschaftlich nicht verfügbar ist, der Grundsatz der Besteuerung nach der  wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu beachten.

Zur Frage der Berücksichtigung von Rentenversicherungsbeiträgen als vorweggenommene Werbungskosten sind weitere Verfahren beim Finanzgericht Münster (14 K 608/05) sowie beim Niedersächsischen Finanzgericht (3 K 255/05) anhängig.

Mit freundlichen Grüßen


